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Anzeigen

An alle Stimmberechtigten der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Rüschlikon

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 15. November 2020, 11.15 Uhr,
Evangelisch-reformierte Kirche Rüschlikon

Traktanden
1. Bericht aus der Kirchenpflege
2. Abnahme der Kirchengutsrechnung 2019
3. Anpassung Entschädigungsreglement
4. Informationen zum Neubauprojekt Nidelbad-

strasse 64
5. a) Abnahme Abrechnung Projektierungskredit

b) Abnahme Abrechnung Planungskredit
Nidelbadstr. 64

6. Reglement Liegenschaftenfonds
7. Beiträge für Mission, Entwicklungshilfe sowie

inländische Anstalten und Vereine
8. a) Abnahme Budget und Steuerantrag 2021

b) Finanzplanung 2021 – 2025
Mitteilungen und Umfrage
Stimmrecht: Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder
der evangelisch-reformierten Landeskirche ab dem 16.
Altersjahr, die über das Schweizer Bürgerrecht, eine Nieder-
lassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verfügen und den
politischen Wohnsitz in Rüschlikon haben.

Aktenauflage: ab Freitag, 30. Oktober auf dem
Kirchgemeindesekretariat, Bahnhofstrasse 41, sowie
auf unserer Homepage www.refrueschlikon.ch
abrufbar.

Rüschlikon, 16. September 2020
Evangelisch-reformierte Kirchenpflege
Rüschlikon

ARA Esslingen
Zweckverband Kläranlage Egg und
Oetwil am See
Anordnung Urnenabstimmung vom 29. November 2020

Seit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes am 1. Ja-
nuar 2018 (GG, LS 131.1) ist für selbständige Aufgabenträger
wie Zweckverbände geregelt, dass grundlegende Änderungen
ihrer Rechts- bzw. Organisationsgrundlagen (Zweckverbands-
statuten) der Zustimmung aller Verbandsgemeinden bedarf.
Die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden beschliessen
Vorlagen über die Revision von Verbandsstatuten an der Urne
(§ 79 GG). Die Kläranlagekommission hat beschlossen, dass
die Totalrevision der Statuten am 29. November 2020 zur
Abstimmung gelangt.

Gemäss § 57 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte
werden Wahlen und Abstimmungen an der Urne durch die
wahlleitende Behörde angeordnet. Gemäss Art. 10 der Sta-
tuten des Zweckverbandes ARA Esslingen vom Juni 2010 ist
wahlleitende Behörde der Gemeinderat von Egg. In Anwen-
dung dieser Bestimmung hat der Gemeinderat mit Beschluss
Nr. 275 vom 14. September 2020 beschlossen:

1. Der Urnengang für die Totalrevision der Statuten des Zweck-
verbandes ARA Esslingen wird auf Sonntag, 29. November
2020 festgesetzt.

2. Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vor-
schriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c
i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)
beim Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster erhoben
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten.

Egg, 14. Oktober 2020 Die wahlleitende Behörde
Gemeinderat Egg

Amtliche Anzeigen
Rechtes Seeufer

Fussballclub
Männedorf

Mediapartner:

Matchball-Sponsor/en:

FC Männedorf –
FC Regensdorf

Sportplatz Widenbad

www.fcmaennedorf.ch

12.00 Uhr: FC Männedorf 2 – FC Wetzikon 2 (3.Liga)
17.00 Uhr: FC Männedorf – FC Brüttisellen/D. (A+)

Sonntag, 18.Oktober 2020

15:00 Uhr - Fussball 2. Liga

Cousins E. Böhler, Feldhof Garage AG Uetikon a.S.
& Workmanagement AG Zürich (Mike Koller)
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Wädenswil Heubühne Neuguet
Neuguetstr. 70 (Parkplatz Burgruine)

Sonntag, 18. Okt. 17 Uhr

marimba vibrafon bass akkordeon

Medienpartner :

Bares für Rares
Suche Bordeaux Wein , Nähmaschinen
und Porzellan.
Telefon: 076 505 50 88

Gemeinde Richterswil
Ersatzwahl eines Mitglieds der Schulpflege für den Rest der
Amtsdauer 2018–2022
Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 2. September 2020 sind für die Ersatzwahl eines
Mitglieds der Schulpflege innert der festgesetzten Frist folgende gültigen Wahlvorschläge
eingereicht worden:
Isabelle Sonderer, 1974, kaufmännische Angestellte, Untermattstrasse 3, Richterswil
Gerry Baldinger, 1982, Anlagespezialist, Sagi 9, Samstagern
Susan Jeltsch, 1976, Key Account Managerin, Bodenstrasse 42, Richterswil
In Anwendung von § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) wird eine neue Frist
von 7 Tagen, bis 21. Oktober 2020, angesetzt, innert welcher die Wahlvorschläge zurück-
gezogen oder geändert werden können; es können aber auch neue Wahlvorschläge bei der
Gemeinderatskanzlei zuhanden der wahlleitenden Behörde eingereicht werden.
Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde
hat. Die Kandidatin oder der Kandidat muss mit Namen und Vornamen, Geschlecht,
Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Heimatort auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden.
Zusätzlich können der Rufname und die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei ange-
geben werden.
Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten eigenhändig unter-
zeichnet sein; ebenso ist die Angabe von Name, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse
erforderlich. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der oder die
Vorgeschlagene ist mit Name, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, Heimatort
und Geschlecht zu bezeichnen. Parteizugehörigkeit und bisherige Organzugehörigkeit
können ergänzend angegeben werden. Wahlvorschlagsformulare können bei der
Gemeinderatskanzlei Richterswil, Tel. 044 787 12 11, angefordert werden oder unter
https://www.richterswil.ch/aktuellesinformationen/1023038 heruntergeladen werden.
Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, wird eine Urnenwahl mit einem
leeren Wahlzettel durchgeführt.
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrift-
lich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Horgen, Postfach, 8810 Horgen, erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Richterswil, 14. Oktober 2020 Gemeinderat Richterswil

Amtliche Anzeigen
Linkes Seeufer

TICKETVERLOSUNG
Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten:

Teilnahmebedingungen: Senden Sie eine SMS mit dem Keyword ZSZ TICKET6
und Ihrer Adressean die Nummer 919 (CHF 1.–/SMS) oder eine E-Mail mit dem
Betreff «Orchester vom See» und vollständiger Adresse an: ticket.zsz@zrz.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, es wird keine Korrespon-
denz geführt. Der Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Zürcher Regionalzeitungen AG sind nicht teilnahmeberechtigt.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 21. Oktober 2020

Samstag, 7. November 2020
17.00 Uhr
Kirche Oberstrass, Zürich

Weitere Informationen: www.orchestervomsee.ch

Orchester vom See präsentiert:
Musik der slawischen Seele
Programm:
Fritz Stüssi Festliche Ouvertüre D-Dur
Sergei Rachmaninow Klavierkonzert Nr. 2 c-moll Op. 18
Antonin Dvořák Sinfonie Nr. 8 G-Dur Op. 88

Verlosung

3 × 2 Tickets

Kat. 1, im
Wert von je
Fr. 100.–

Das Abo für Unternehmen, Institutionen
und öffentliche Betriebe

firmenabo.tamedia.ch

Eine für alle

Mit einem Abo profitieren Sie und Ihr Verein –
jetzt bestellen unter zsz.ch/vereine

Goldcoast Wallabies
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Seit Dienstagmorgen gelten im
Alters- und Pflegezentrum Blu-
menrain noch strengere Regeln:
Die Bewohnenden sollen in ihren
Zimmern bleiben. Sie dürfen
höchstens auf den Gang, um sich
die Beine zu vertreten.Das Essen
wird jedem ins Zimmer gebracht,
anstatt im Speisesaal im Parterre
serviert. Besucher sind im Ge-
bäude nicht erlaubt.

Der Grund dafür: Zwei Mit-
arbeiter aus dem Gastrobereich

wurden positiv auf das Corona-
virus getestet. Die beiden Ange-
stellten aus der Küche haben am
MontagabendHeimleiterNeboj-
sa Racic über ihreAnsteckung in-
formiert. Seit Dienstagmorgen
weiss auch Gemeindeschreiber
Markus Gossweiler Bescheid. Er
sagt: «Wir haben uns sofort mit
dem Kantonsärztlichen Dienst
abgesprochen.»

Daraufhinwurde beschlossen,
zu vermeiden, dass sich Bewoh-

ner und Personal verschiedener
Stockwerke treffen. «Es soll
möglichstwenig Durchmischung
geben.» Deshalb ist das Alters-
und Pflegezentrum sicher bis
Ende Woche auch für Besucher
geschlossen.AmMittwoch erhal-
ten dieAngehörigen der Bewoh-
ner ein Informationsschreiben.

Alle Mitarbeitenden getestet
«Alle Mitarbeitenden aus dem
Gastrobereichwurden heute ge-

testet, wir rechnen bis morgen
mit den Resultaten», sagt derGe-
meindeschreiber. Es habe aber
keine sichtbaren Anzeichen auf
weitere Erkrankungen gegeben.

Aktuell leben 102 Seniorinnen
und Senioren im Alterszentrum
Blumenrain.Weil die Infizierten
in der Küche arbeiteten, geht der
Kantonsärztliche Dienst davon
aus, dass sie nicht mit den Be-
wohnenden in Kontakt gekom-
men sind. Es besteht aktuell kein

Verdacht auf eine Übertragung.
«Es galt schon vorher Masken-
pflicht», sagt Gossweiler.

Eine Bewohnerin sagte dieser
Zeitung, sie sei bei der Morgen-
toilette über die Vorsichtsmass-
nahmen informiertworden.Nun
fühlt sie sich eingesperrt, und der
Spaziergang auf dem Stockwerk
sei langweilig, weil es gerade so
leer und ausgestorben sei.

Daniel Stehula

Zwei Corona-Fälle im Altersheim Blumenrain in Zollikon
Infizierte Mitarbeiter Zwei Mitarbeiter des Alters- und Pflegezentrums Blumenrain in Zollikon
sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun gelten Schutzmassnahmen im Heim.

Nicola Ryser

Tausende Mobilfunkantennen
stehen in der Schweiz, jedenMo-
nat werden es mehr. Insbeson-
dereMastenmit der neusten 5G-
Technologie häufen sich ex-
ponentiell.Waren es gemäss dem
Bundesamt für Kommunikation
im Bezirk Meilen Ende 2019 nur
deren drei, sind es heute fast
zwei Dutzend. Dass die Anlagen
förmlich aus dem Boden spries-
sen, gefällt jedoch nicht allen. So
wehrten sich vor neun Monaten
einige Hombrechtiker gegen den
Bau einer 5G-Antenne neben
einemKindergarten, im Sommer
sorgten zwei Masten in Oberrie-
den für Diskussionen. Nun leis-
ten auch die Männedörfler Wi-
derstand.Vier Einwohner haben
beim Gemeinderat eine Einzel-
initiative eingereicht.

Deren Kern im Wortlaut: Der
Gemeinderat soll die Bau- und
Zonenordnung revidieren und
dieMobilfunkplanung darin auf-
nehmen.Diese soll in Form eines
Kaskadenmodells oder einer
Positiv-/Negativdarstellung in-
nert fünf Jahren unter Einbezug
der Bevölkerung erarbeitet wer-
den. Konkret kann die Gemein-
de mit solchen Regelungen be-
stimmen, wo Mobilfunkanten-
nen entstehen können.

Beim Kaskadenmodell wird
definiert, in welchen Zonen auf
dem Gemeindegebiet Anten-
nen in erster Linie hingehö-
ren. Bei der Positiv-/Negativpla-
nungwiederumwerden erlaubte
Zonen beziehungsweise Ver-
botszonen festgelegt. Die Stoss-
richtung der Initianten Robert
Resch, Angela Brögli, Rolf Wälli
undTheres Riedweg vomVerein
Stop-5G Pfannenstiel ist klar: Die
Bevölkerung sollmitentscheiden
können, ob undwo 5G-Antennen
gebaut werden dürfen.

Die Strahlenbelastung
bereitet Sorgen
Grund für die Initiative sei, dass
aktuell die Planung zur Errich-
tung von Antennen durch ver-
schiedene Mobilfunkanbieter
unkoordiniert ablaufe, sagt Mit-
initiant Robert Resch. Nicht nur
drohe dadurch ein Antennen-
wald von drei überlagerten Net-
zen und eine Überversorgung,
sondern auch eine Strahlenbe-
lastung über die Grenzwerte hi-
naus. Dies bereite Sorgen. «230

Ärzte und Wissenschaftler aus
über 40 Ländernwarnten schon
im Internationalen Appell 2017
vor weitreichenden Schädigun-
gen für Mensch, Tier und Pflan-

zenwelt», sagt Resch. «Mit der
Initiative wollen wir besonders
sensible Zonen wieWohngebie-
te schützen.»

Mithilfe des Kaskadenmodells
könne bei derErrichtung der 5G-
Antennen die Gewerbezonen
priorisiert und das Wohngebiet
möglichst geschontwerden. Eine
ausreichende Versorgung soll
durch den Ausbau eines Glasfa-
sernetzes und 4G-Antennen ge-
währleistet werden. So können
die Grenzwerte der Strahlenbe-
lastung eingehalten werden.
Resch betont zudem,dass die In-
itiative nur auf die 5G-Mobil-
funktechnologie abzielt. Denn
die Rückmeldung der Bevölke-
rung spreche eine deutliche
Sprache: «VieleMännedörfler se-
hen keinen privaten Nutzen in
der 5G-Technologie.»

Gemeinderat sieht
nur wenige Vorteile
Der Gemeinderat steht der In-
itiative derweil kritisch gegen-
über. So sehe man nur we-
nige Vorteile bei der Einfüh-

rung einer Kaskadenregelung
oder Positiv-/Negativdarstel-
lung, schreibt er in einer Mit-
teilung. Das Modell bevorzu-
ge zwar Antennenstandorte in
Industrie- und Gewerbezonen,
diese seien in Männedorf je-
doch verhältnismässig klein und
stünden grossflächigen Wohn-
zonen gegenüber. Es sei somit
nicht zu vermeiden, dass zur
Erfüllung des Versorgungsauf-
trags auch Antennen in Wohn-
zonen bewilligtwerdenmüssen.
Ausserdem drohten bei der Er-
richtung von Antennen bei öf-
fentlichen Gebäuden, beispiels-
weise Schulen oder Spitälern,
ebenfalls Konflikte.

In Männedorf bestünden
schon jetzt Versorgungsengpäs-
se, selbst bei der 4G-Technolo-
gie. «Es gibt in der Tat Orte mit
schlechtemEmpfang», sagt Nad-
ja El Hemdi, stellvertretende Ge-
meindeschreiberin. Da in Zu-
kunft das Homeoffice in der Be-
rufswelt stärker verankert sein
werde, seien deshalb auch zu-
nehmend höhere Sendekapazi-

täten erforderlich. Die Initiative
ziele zwar auf die 5G-Technolo-
gie ab, jedoch gehe der Gemein-
derat davon aus, dass sie auch
denAusbau des 4G-Netzes brem-
sen würde.

Volk hat imDezember
das letzteWort
Zwar räumt derGemeinderat be-
züglich der Strahlenbelastung
ein, dass im Zusammenhang
mit der 5G-Technologie ein Be-
darf an Untersuchungen be-
stehe. Jedoch sei gewiss, dass
Antennenstandorte, die weiter
von Handynutzern entfernt sei-
en, gar zu einer höheren Strah-
lenbelastung führten, was bei
einer Kaskadenregelung dro-
hen könnte. Ein dichtes Anten-
nennetz mindere derweil die
Strahlungsintensität eines ein-
zelnen Smartphones. Der Ge-
meinderat empfiehlt dement-
sprechend, die Einzelinitiative
abzulehnen. Nun liegt der Ball
beimVolk.Am 7. Dezemberwird
die Initiative der Gemeindever-
sammlung unterbreitet.

Initiantenwollen eine
5G-Antennenflut verhindern
Einzelinitiative in Männedorf Vier Männedörfler haben eine Einzelinitiative lanciert, um die breitflächige
Errichtung vonMobilfunkantennen einzudämmen. Der Gemeinderat empfiehlt die Ablehnung des Vorstosses.

In Männedorf hat es rund ein Dutzend Mobilfunkantennen, beispielsweise hier an der Haldenstrasse. Eine Einzelinitiative will nun den Ausbau
von 5G-Antennen einbremsen. Foto: Manuela Matt

Ein falscher Blitzer auf einem
Privatgrundstück in Hombrech-
tikon polarisiert: Nach der Be-
richterstattung dieser Zeitung
und von «20 Minuten» äusser-
ten zahlreiche Leser ihre Mei-
nung in den Kommentarspalten
und auf Facebook. Dass eine Ra-
darattrappe in einem Garten an
der Etzelstrasse Raser zur Ver-
nunft zwingen soll, finden die
einen sehr sinnvoll,während sich
die anderen davon provoziert
fühlen. Wie eine Nutzerin auf
Facebook schreibt, wurden bei
«20 Minuten» in den Kommen-
taren garDrohungen ausgespro-
chen. Das Gratismedium hat in
der Zwischenzeit die Kommen-
tarfunktion deaktiviert.

Auf Facebook äusserten hin-
gegen die meisten Nutzer Ver-
ständnis für die Aktion. «Gutes
Teil. Bringt eine kleine Portion
Sicherheit für die Kinder auf
ihrem Schulweg und unterstützt
die Nachtruhe der Anwohner
und hilft, den Dreck in der Luft
zu reduzieren, welche jene mit
ihren Verbrennern ausstossen.»

Keine Anzeige
Doch damit ist es nunvorbei: Die
Radar-Attrappe steht nichtmehr
an ihrem Platz. Eine Facebook-
Nutzerin glaubt zu wissen, dass
sie gestohlenwurde. Dies bestä-
tigt eine Nachbarin des Blitzer-
Besitzers, der für die Medien
nicht erreichbar ist. Laut der
Nachbarin wurde der Blitzer am
Wochenende entwendet.

Die Kantonspolizei bestätigt
aufAnfrage, dass sie selber nicht
interveniert hatte. Dafür gäbe es
auch keinen Grund, denn solan-
ge Sicht und Verkehr durch eine
Radar-Attrappe nicht beein-
trächtigtwerden, ist dasAufstel-
len einer solchen nicht verboten.

Annina Just

Radar-Attrappe
geklaut
Hombrechtikon Heftige
Diskussionen und ein Raub:
Das hat der falsche Blitz-
kasten ausgelöst.

BezirksgerichtMeilen EinMannaus
dem Bezirk Meilen soll zweimal
versucht haben, seine Ex-Frau zu
töten, beim zweitenMal verstarb
sie.DermehrtägigeProzess gegen
denEhemann,dergesternDiens-
tag vor dem Bezirksgericht hätte
beginnen sollen, ist nun aber
kurzfristig geplatzt.DerBeschul-
digte sei nicht in der Lage, am
Prozess teilzunehmen, informier-
te das Bezirksgericht Meilen. Ge-
nauere Angaben über den Zu-
standdes 50-Jährigenmachte das
Gericht nicht. Der Prozess wird
nun zu einemspäteren Zeitpunkt
durchgeführt. Wann, ist noch
nicht bekannt.

Der IT-Spezialist muss sich
wegen versuchten Mordes und
vollendeten Mordes vor Gericht
verantworten. Auslöser für die
Ermordung der Ehefrauwar ge-
mäss Staatsanwaltschaft, dass
sie sich von ihm trennen und den
gemeinsamen Sohnmitnehmen
wollte. Zuerst habe er sie 2012 in
den Ferien aufMallorca geschla-
gen, mit dem Auto angefahren
und danach einfach liegengelas-
sen. Zwei Jahre später soll er die
aufgrund des ersten Vorfalls
schwerbehinderte Frau entwe-
der im Lavabo oder in der Bade-
wanne ihrer Wohnung in Küs-
nacht ertränkt haben. In beiden
Fällen sind die Behörden zuerst
von Unfällen ausgegangen. (red)

Mordprozess
vertagt

Kaskadenmodell hat sich
in Küsnacht bewährt

In der Schweiz gibt es nur wenige
Gemeinden, die bei der Mobilfunk-
planung das Kaskadenmodell
anwenden. Während sich in Meilen
an der Gemeindeversammlung im
September eine Einführung des
Modells nicht durchsetzen konnte,
planen die Mobilfunkbetreiber in
Küsnacht seit geraumer Zeit
mithilfe des Modells. So wurden
gemäss Daniel Dahinden, Abtei-
lungsleiter Planung, einige Gesu-
che von Salt, Sunrise und Swiss-
com anhand der Regelung be-
urteilt. Das Modell habe sich
grundsätzlich bewährt, es gebe
jedoch einen Nachteil: Das bau-
rechtliche Bewilligungsverfahren
gestalte sich für alle Parteien
aufwendiger. (nir)


